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RS OGH 1983/6/15 3Ob50/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

EO §1 Z5 IIE

ZPO §204 B

Rechtssatz

Ein gerichtlicher Vergleich kann prozessual wirksam sein und damit die prozessuale Streiterledigung herbeiführen,

weiters auch als materielles Rechtsgeschäft gültig sein und damit zB die Bereinigungswirkung haben, hingegen in

seiner Funktion als Exekutionstitel unwirksam sein; in letzterem Fall könnte zB einer neuerlichen Einklagung des

verglichenen Gegenstandes nicht die Einrede des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses entgegengesetzt werden.
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